
G R U N D S Ä T Z E DE S N E U E N T S C H E C H O S L O W A K I S C H E N 
S T R A F R E C H T S 

Von Erich Schmied 

Di e Staate n des Ostblock s habe n sich mi t ihre m Rech t weitgehen d dem 
sowjetischen Rech t angepaßt . Daru m mu ß in Ausführunge n zu dem Rech t 
eine s dieser Staate n imme r wieder auf sowjetische Rechtseinflüss e Bezug ge-
nomme n werden . Di e folgende n Ausführunge n gelten dem neue n tschecho -
slowakischen Strafrecht , betrachte t im Licht e unsere r rechtsstaatliche n Be-
griffe. 

Nac h der kommunistische n Februarrevolutio n im Jahr e 1948 wurd e in de r 
CSSR 1 binne n zwei Jahre n ein neue s Strafrech t geschaffen, das ein e scho n 
fast unübersehba r geworden e Zah l von österreichischen , ungarische n un d 
tschechoslowakische n Rechtsnorme n ersetzte . De r Gesetzgebe r nah m sich das 
sowjetische Strafrech t zum Vorbild, lehnt e sich aber auc h noc h an das über -
kommen e Rech t un d an die Reformarbeite n an , die zu r Zei t der erste n Re -
publi k in aller Gründlichkei t durchgeführ t worde n waren . Da s neu e Straf-
rech t bestan d aus vier Gesetzen : dem Strafgesetz 2, dem Geset z übe r das 
gerichtlich e Strafverfahre n (Strafprozeßordnung) , dem Verwaltungsstrafge-
setz un d dem Geset z übe r das Verwaltungsstrafverfahre n (Verwaltungsstraf -
verfahrensordnung) . Dies e Gesetz e waren im allgemeine n gut aufeinande r 
abgestimmt , wiesen allerding s noc h viele Unebenheite n auf, die sich leich t 
scho n darau s erklären , daß das Gesetzeswer k in knap p zwei Jahre n entstan -
den war un d auf Vorarbeite n un d Gedankengänge n aus verschiedene n Zeit -
un d Rechtsepoche n beruhte . 

Nac h dem Tod e Stalin s (1953) brac h in de r UdSS R un d den Staate n des sow-
jetische n Einflußbereich s ein e neu e Entwicklungsphas e des Recht s an . Auf 

1 I n dieser Abhandlun g werden folgende Abkürzunge n verwendet : 
CSSR =  Tschechoslowakisch e Sozialistisch e Republik , 
KPČ S =  Kommunistisch e Parte i der CSSR , 
KPdS U =  Kommunistisch e Parte i der Sowjetunion , 
RSFS R =  Russisch e Sozialistisch e Föderativ e Sowjetrepublik , 
Sb. =  Sbírka zákon ů [Sammlun g de r Gesetze] , amtlich e Sammlun g der tsche -

choslowakische n Rechtsnormen , 
StG =  tschechoslowakische s Strafgesetz(buch ) vom 29. 11. 1961, 
StP O =  tschechoslowakisch e Strafprozeßordnun g vom 29. 11. 1961, 
UdSS R =  Unio n der Sozialistische n Sowjetrepubliken , 
Verf. =  Verfassung der CSSR vom 11. 7. 1960, Nr . 100 Sb. 

2 Geset z vom 12. Jul i 1950, Nr . 86 Sb. 
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dem 20. Parteikongre ß der KPdS U im Februa r 1956 übte n Chruschtscho w un d 
Mikojan , langjährig e Mitarbeite r Stalins , hart e Kriti k an Te r ro r un d Will-
kü r des Stalinische n Regimes . Sie forderte n ein e Refor m des Stra f rechts , die 
eine n wirksame n Schut z des Bürger s gegen Willkürmaßnahme n der Polize i 
gewährleiste n solle; die „flagrante n Verletzunge n der sozialistische n Gesetz -
lichkeit " müßte n aufhören . I n de r Tschechoslowake i fande n diese Forderun -
gen im Jun i 1956 ih r Ech o auf de r Gesamtstaatliche n Konferen z der KPC S 
in Prag . Scho n wenige Monat e darnach , am 19. Dezembe r 1956, wurde n in der 
erklärte n Absicht , die sozialistisch e Gesetzlichkei t zu festigen un d zu ver-
tiefen , vier Gesetz e beschlossen : das Geset z Nr . 63/5 6 zur Änderun g un d Er -
gänzun g des Strafgesetzes , eine neu e Strafprozeßordnung , ein neue s Geset z 
übe r die Prokuratu r un d eine Novell e zum Geset z übe r die Organisatio n der 
Gerichte . Da s neu e Strafrecht , das eine n Tei l der geplante n große n Straf-
rechtsrefor m vorwegnahm , sollte dem Bürger augenfälli g machen , daß die 
Stalinisch e Ära mi t ihre r „Anwendun g grausamste r Unterdrückung " (Chrusch -
tschow ) durc h ein e neu e Zeit , in de r de r Bürger politisc h freier als bisher 
leben könne , abgelöst worde n sei. Andrerseit s gaben die Volksaufständ e in 
de r Sowjetzon e un d in Ungar n Anlaß , die Züge l nich t zu locke r zu lassen. Aus 
diesem Grund e führt e Justizministe r Skod a bei de r Vorlage der Gesetzent -
würfe in de r Prage r Nationalversammlun g aus : „Di e Erfüllun g der erzieheri -
schen Funktio n der Strafvorschrifte n dar f aber nich t zu irgendeine r liberale n 
Haltun g gegenübe r den Feinde n unsere r volksdemokratische n Ordnun g füh-
ren . Di e Forme n des Klassenkampfe s könne n in gewissen Etappe n noc h heim -
tückische r werden als bisher . Daru m bring t die Strafrcchtsnovell e eine Än-
derun g de r Bestimmunge n für mehrer e strafbar e Handlunge n un d führ t ei-
nige neu e Tatbeständ e ein , so daß es möglic h sein sollte , gesellschaftsgefähr -
liche Handlunge n wirksame r als bisher zu erfassen. " 

Am 26. Dezembe r 1958 wurde n in Moska u die rahmenrechtliche n „Grund -
sätze der Strafgesetzgebun g der UdSS R un d der Unionsrepubliken " beschlos -
sen. Sie regte n zu intensive n Reformarbeite n in der Sowjetunio n un d in al-
len Ostblockstaate n an . Auch in de r Tschechoslowake i setzte n nu n die Vor-
arbeite n zu de r große n Strafrechtsrefor m ein , durc h die ein „sozialistische s 
Strafrecht " geschaffen werden sollte . Ein e Refor m war ohnedie s durc h die 
neu e tschechoslowakisch e Verfassung vom 11. Jul i 1960 notwendi g geworden . 
Geförder t wurde n die Vorarbeite n durc h das neu e Strafgeset z un d die neu e 
Strafprozeßordnung , die am 27. Oktobe r 1960 in der RSFS R in Ausführun g 
der rahmenrechtliche n „Grundsätze " eingeführ t wurde n un d den andere n 
Unionsrepublike n un d den Ostblockstaate n als Vorbilde r dienten . I n der CSSR 
stellt e das Zentralkomite e de r Kommunistische n Parte i am 7./8 . Dezembe r 
1960 in Anlehnun g an das neu e sowjetische Strafrech t Leitsätz e für die große 
Strafrechtsfor m auf3. Sie wurde n bei den Reformarbeite n gewissenhaft 
beachtet . I m Oktobe r 1961 fand in Moska u der 22. Kongre ß der KPdS U statt , 
auf dem in aller Öffentlichkei t die Verletzun g der sozialistische n Gesetzlich -

3 Vgl. P ř e n o s i l - T o l a r in der Zeitschrif t „Právník " [De r Jurist ] 1962, S. 88. 
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keit in den vergangenen Jahren angeprangert und eine Stärkung des soziali-
stischen Rechtssystems gefordert wurden. Die Beschlüsse dieses Parteitags 
gaben dem tschechoslowakischen Gesetzgeber noch in letzter Stunde vor der 
Reform Richtlinien und Weisungen. 

Am 29. November 1961 beschloß die tschechoslowakische Nationalver-
sammlung das neue „sozialistische" Strafgesetz1 und die neue Strafprozeß-
ordnung5. Diese Gesetze bilden seit 1. Januar 1962 das Rückgrat des in der 
Tschechoslowakei gegenwärtig geltenden Strafrechts. Auf sie beziehen sich 
meine nachfolgenden Ausführungen. 

In der amtlichen Begründung dieser Gesetze wird hervorgehoben, daß das 
neue Strafrecht wirksam zur Festigung der s o z i a l i s t i s c h e n G e s e t z -
l i c h k e i t beitrage. Den gleichen Vorzug hatte man schon an der Straf-
rechtsreform 1956 gerühmt. 

Der Begriff der sozialistischen Gesetzlichkeit ist aus der sowjetischen 
Rechtslehre übernommen worden. Lenin vertrat die Auffassung, daß mit der 
Verwirklichung des Sozialismus der Staat allmählich absterben werde. Des-
halb gab man sich in der UdSSR für den Zeitpunkt eines Sieges über den Ka-
pitalismus zunächst utopischen Vorstellungen über den Wegfall von Staat 
und Gesetzen hin. Aber die Erwartungen Lenins und der ersten sowjetischen 
Ideologen erfüllten sich nicht. Man kam vielmehr dazu, die Notwendigkeit 
des Staates und Rechtes zu bejahen. Jedenfalls in einer „imperialistischen 
Umwelt" sei das Gesetz als eine wirksame Waffe zur Behauptung der Dikta-
tur des Proletariats nicht zu entbehren. Man entwickelte zunächst die Theo-
rie von dem „revolutionären Rechtsbewußtsein". Der Einzelne wurde auf 
eine revolutionäre Generalklausel verpflichtet, die der Dynamik der politi-
schen und wirtschaftlichen Entwicklung Rechnung trug. Neben dieser Gene-
ralklausel hatte das geschriebene Recht nur illustrative Bedeutung. Zunächst 
ließen sich mit dem „revolutionären Rechtsbewußtsein" die errungenen Posi-
tionen verteidigen. Aber auf die Dauer erschien die Formel von einer per-
manenten Revolution nicht ungefährlich für das herrschende Regime. Stalin 
ging deshalb dazu über, die Bedeutung von Staat und Recht als „Überbau" 
der veränderten Gesellschafts- und Wirtschaftsordnung zu betonen. Hierauf 
entdeckte man vielfache Wechselwirkungen zwischen Überbau und Basis und 
erklärte, das Recht könne sich von der Basis „abschichten" und unmittelbar 
zur Ausgestaltung der Gesellschafts- und Wirtschaftsordnung beitragen. Das 
Recht galt damit nicht mehr nur als ein Spiegelbild der gesellschaftlichen und 
wirtschaftlichen Verhältnisse, sondern erlangte Eigenwert und steigende selb-
ständige Autorität. Die Lehre von dem allmählichen Absterben des Rechts 
wurde als Irrlehre und die strikte Erfüllung der Gesetze des sozialistischen 
Staates als Grundpflicht des Bürgers bezeichnet. 

4 Gesetz vom 29. 11. 1961, Nr. 140 Sb. — Deutsche Übersetzung mit Einleitung von 
S c h m i e d in der Sammlung außerdeutscher Strafgesetzbücher. Bd. 57. Berlin 1964. 

5 Gesetz vom 29. 11. 1961, Nr. 141 Sb. über das gerichtliche Strafverfahren (Straf-
prozeßordnung). 
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Von ursprünglich rechtsnihilistischen Tendenzen war man so zu einem Ge-
setzespositivismus gelangt, der in der Stalinischen Ära die Anwendung von 
Macht und Gewalt ins Maßlose wachsen ließ. In dieser Zeit entstand der Be-
griff der sozialistischen Gesetzlichkeit, die nach der offiziellen sowjetischen 
Diktion zu den Grundmethoden für die Verwirklichung der Diktatur des 
Proletariats gehört. Sie besteht in der bedingungslosen und strengen Durch-
führung der Gesetze und Verordnungen durch alle Organe des Staates, also 
auch durch die Justiz, und durch alle Bürger, gemäß den Zielen und Interes-
sen des werktätigen Volkes, wie sie das Zentralkomitee der Kommunisti-
schen Partei festlegt. Damit wird das Recht zur politischen Direktive und 
zum Bollwerk der Privilegien der Kommunistischen Partei. Mit dem Wandel 
politischer Auffassungen ändert sich der Inhalt der sozialistischen Gesetz-
lichkeit; unverändert bleibt ihr Inhalt nur insofern, als er die strikte Ein-
haltung der jeweils geltenden Parteidirektiven verlangt. 

Seit dem 20. Parteikongreß der KPdSU im Februar 1956 dient der Grund-
satz der sozialistischen Gesetzlichkeit als Maßstab für das Verhalten des 
einzelnen und der staatlichen Organe, zur Begründung jeder Rechtsreform 
und vieler staatlicher Maßnahmen, und als Ausgangspunkt zur Kritik an poli-
tisch überholten Vorgängen und Zuständen6 . Er sichert den Supremat von 
Staat und Partei. 

In der CSSR wurde der Grundsatz der sozialistischen Gesetzlichkeit in 
sowjetischer Prägung übernommen. Im offiziellen Lehrbuch des tschecho-
slowakischen Staatsrechts7 versteht man darunter „den Ausdruck und die 
Folge der inhaltlichen Übereinstimmung der Interessen der Arbeiterklasse 
und des gesamten arbeitenden Volkes mit dem Wortlaut und Inhalt der Ge-
setze und anderen Rechtsvorschriften in der Volksdemokratie". In der amt-
lichen Begründung der Straf gesetznovelle 86/1950 wird die Festigung der 
sozialistischen Gesetzlichkeit als „eine der wichtigsten Grundlagen für eine 
erfolgreiche Entwicklung des Sozialismus in unserem Lande" bezeichnet. Nach 
§ 1 StPO hat das Strafverfahren zur Festigung der sozialistischen Gesetzlich-
keit beizutragen. 

Was in der Praxis daraus gemacht wird, zeigt ein Ausspruch des tschecho-
slowakischen Justizministers Dr. Skoda8: „Die Kommunistische Partei über-
wacht laufend die Anwendung des Grundsatzes der sozialistischen Gesetz-
lichkeit durch die Gerichte." Damit wird jeder Ansatz zu dem hoffnungsvol-
len Gedanken, der Begriff der sozialistischen Gesetzlichkeit nähere sich un-
serem Begriffe der Rechtsstaatlichkeit, ausgeräumt. 

Der K l a s s e n k a m p f ist ein Kernstück der kommunistischen Ideologie. 
Er gilt den Kommunisten als Mittel zur Eroberung der politischen Macht 

6 So erfolgte zum Beispiel die Überprüfung der politischen Prozesse der Jahre 1951 
bis 1954 und die Rehabilitierung der zum Tode verurteilten Slánský u. Gen. unter 
Hinweis auf den Grundsatz der sozialistischen Gesetzlichkeit. 

7 Csl. státní právo [Tschechoslowakisches Staatsrecht]. Prag 1953, S. 335. 
8 Rudé Právo [Das Rote Recht], offizielles Tagesorgan der KPCS, vom 24. 7. 1958. 
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durch die Arbeiterklasse. Der Sieg der Volksdemokratie als Diktatur der 
Arbeiterklasse bedeutet ihnen noch nicht die Liquidation der Ausbeuterklas-
sen und noch weniger die Liquidation der Klassen überhaupt. Es bedarf daher 
ihrer Meinung nach auch weiterhin eines erbarmungslosen Kampfes gegen 
die „Überreste der besiegten Klassen", d. h. vor allem gegen die Kapitalisten, 
gegen die Gutsbesitzer und gegen die Bourgeoisie. In den Dienst dieses Klas-
senkampfes stellen sie auch das Recht, das ihrer Ansicht nach eine scharfe 
und besonders wirksame Waffe der jeweils herrschenden Klasse ist. Für die 
Zeit bis zur Erreichung der klassenlosen Gesellschaft fordern sie daher ein 
Klassenrecht und eine klassenbewußte Justiz. In diesem Sinne hat der tsche-
choslowakische Justizminister Dr. Skoda erklärt: „Ohne eine Untersuchung 
des Klassenelementes kann der Richter den wahren Tatbestand nicht ermit-
teln und ein gerechtes Urteil nicht fällen8*." 

Der Klassencharakter des Strafgesetzes kommt schon in seinem § 1 zum 
Ausdruck. Darnach hat das Strafgesetz den Zweck, die gesellschaftliche und 
staatliche Ordnung der CSSR, das sozialistische Eigentum, die Rechte und 
berechtigten Interessen der Bürger zu schützen und zur ordentlichen Erfül-
lung der bürgerlichen Pflichten sowie zur Einhaltung der Regeln des sozia-
listischen Zusammenlebens zu erziehen. Den Strafgerichten kommt damit die 
Aufgabe zu, einen unerbittlichen Kampf gegen die „Überreste der Ausbeu-
terklassen", d. h. insbesondere gegen die Kapitalisten, Gutsbesitzer und die 
Bourgeoisie zu führen. Die arbeitenden Bauern stehen angeblich während der 
gegenwärtigen Phase des Übergangs zum Sozialismus zum Teil noch zwi-
schen der Arbeiterklasse und der Bourgeoisie. Auf dem Dorfe müsse daher 
noch ein scharfer Kampf gegen die Dorfreichen (Kulaken) geführt werden. 
Die Intelligenz, die nicht als Klasse, sondern als soziale Schicht gilt, habe 
früher größtenteils den Ausbeuterklassen gedient; jetzt diene sie — jeden-
falls in ihrem gesunden und fortschrittlichen Kern — der Sache des werktä-
tigen Volkes und des Sozialismus. Aber gegen die Überreste der bourgeoisen 
Intelligenz, die sich weiterhin mit den inneren und äußeren Feinden der 
Volksdemokratie verbinde, müsse ein unversöhnlicher Kampf geführt werden9. 
Eine besondere Form des Widerstands gegen die neue, kommunistische Ge-
sellschaft wird im Widerstand des kleinstädtischen Elements gesehen, der an-
geblich in der Form von Undiszipliniertheit, laxer Pflichtauffassung, Bestech-
lichkeit und in dem Bestreben, sich der Kontrolle durch den sozialistischen 
Staat zu entziehen, zum Ausdruck komme10. Dagegen werden die Straftaten 
werktätiger Menschen mit der Erbmasse ihrer kapitalistischen Vergangen-
heit erklärt. 

Der Klassencharakter des Strafgesetzes spiegelt sich auch in dem Strafen-
system und in den Grundsätzen für die Festsetzung der Strafen. Ja selbst die 
Fragen nach dem objektiven Tatbestand und nach der Schuld des Angeklag-

8* Ebenda. 
9 Tschechoslowak. Staatsrecht (s. Anm. 7) S. 70. 

10 Csl. trestné právo [Tschechoslowakisches Strafrechtj. Offizielles Hochschullehr-
buch. 1956, Slowak. Ausgabe, S. 168. 
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ten werde n unte r dem Gesichtspunk t seine r Klassenzugehörigkei t betrach -
tet . De r klassenbewußt e Richte r prüf t gewissenhaft die Herkunf t des Rechts -
brechers , dessen „Klassenprofil" . Da s Ergebni s dieser Prüfun g ist entschei -
den d für die Beurteilun g der Gesellschaftgefährlichkei t der T a t un d des Tä -
ter s un d für die Bemessun g der Strafe . So wird zum Beispiel bei jedem Ver-
stoß gegen strafrechtlic h geschützt e Interesse n des Staate s de r Umstand , da ß 
der Tä te r in de r Vergangenhei t einma l Arbeitskräft e für sich beschäftig t hat , 
un d er dadurc h angeblic h „di e Mentalitä t eine s Ausbeuter s erworbe n hat" , 
die T a t zu eine r gesellschaftsgefährliche n Ta t stempel n un d straferschweren d 
wirken . Imme r wieder finden wir in den Strafurteile n den Satz : „Da s Klas-
senprofi l des Tä ter s läß t den verläßliche n Schlu ß zu, da ß der Tä te r zielbe-
wußt seine Pflichte n verletz t ha t un d deshal b schwere Strafe verdient. " 

D a jede Verletzun g der sozialistische n Gesetzlichkei t nu r unte r dem Ge -
sichtswinke l des Klassenkampfes , des Kampfe s gegen die Feind e der neue n 
Gesellschaftsordnung , betrachte t wird, ist die früher e Unterscheidun g der 
Rechtsverletzunge n nac h quantitative n Kriterie n in Verbrechen , Vergehen un d 
Übertretunge n fallen gelassen worden . Da s sozialistisch e Strafgeset z sprich t 
nurmeh r von g e s e l l s c h a f t s g e f ä h r l i c h e n H a n d l u n g e n . Di e 
Strafta t ist nac h § 3 Abs. 1 StG „ein e für die Gesellschaf t gefährlich e Handlung , 
dere n Merkmal e in diesem Geset z angeführ t sind". Dies e Definitio n ist ne u 
gegenübe r de r frühere n Fassun g des § 2 StG ; darnac h galt als ein e Strafta t 
„nu r ein e für die Gesellschaf t gefährlich e Handlung , dere n Erfolg, wie er im 
Geset z angeführ t ist, vom Tä te r verschulde t wurde. " Di e rechtstheoretische n 
Ausführunge n zu diesem neue n Begriff in dem offiziellen Hochschullehrbuc h 
des Stra f recht s un d im juristische n Schrifttum 1 1 zeigen , daß ma n sich mi t 
dem neue n Strafrech t noc h in eine m ideologische n Gestrüp p befindet , daß 
ma n das „bourgeoise " Strafrech t zwar hal b vergessen, aber doc h noc h nich t 
bewältigt hat , un d daß es in seltsame n Forme n durc h die Köpfe spukt . Wie 
ander s wäre es zu verstehen , wenn in dem offiziellen Lehrbuc h des Straf-
recht s zum Beispiel ausgeführ t wird, daß der formell e Ausdruc k der Gesell -
schaftsgefährlichkei t die Rechtswidrigkei t sei (S. 191), un d wenn es dan n 
heißt : „Aufgabe des Prokurator s un d des Gericht s ist es, den Gra d der Gesell -
schaftsgefährlichkei t zu bestimmen ; das ha t Bedeutun g sowohl für die Frag e 
der Schul d als auc h für die Frag e der Strafe 1 2 . " 

Di e Strafbarkei t eine r Tat , die im Zeitpunk t ihre r Begehun g für die Ge -
sellschaft gefährlic h war, erlischt , wenn im Hinblic k auf verändert e Verhält -
nisse ode r auf die Perso n des Täter s die Strafta t nich t meh r gefährlic h für 
die Gesellschaf t ist. 

De r Gra d der Gesellschaftsgefährlichkei t kan n verschiede n hoc h sein. E r 
wird nac h dem Geset z bestimm t vor allem durc h die Bedeutun g des geschütz -

11 Vgl. S c h u b e r t : Rozbo r prvkov skutkovej podstat y trestnéh o činu [Analyse der 
Element e des Tatbestand s der strafbaren Handlung] . Právnick é Studie [Jurist . Stu-
dien ] VI, Nr . 2, S. 322. 

12 Tschechoslowak . Strafrech t (s. Anm. 10) S. 192. 
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ten Interesses , das durc h die Ta t berühr t wurde , durc h die Art de r Tataus -
führung , die Folge n der Ta t , die Umstände , unte r dene n die T a t begangen 
wurde , durc h die Perso n des Täters , das Ma ß seines Verschulden s un d seine 
Beweggründe . Wen n das Ma ß der Gesellschaftsgefährlichkei t nu r gerin g ist, 
könne n dre i Fäll e eintreten : Entwede r ma n nimm t an , daß nu n — auc h wenn 
im übrigen die Merkmal e eine r Strafta t gegeben sind — ein e Strafta t über -
haup t nich t meh r vorliege (§ 3 Abs. 2). Dies e Auffassung, die scho n vor de r 
Geltun g des neue n Strafgesetze s in de r Rechtsprechun g entwickel t wurde 1 3 , 
lehn t sich an das sowjetische Strafrech t an , in dem eine strafbar e Handlun g 
nich t angenomme n wird, wenn die Handlun g zwar forma l die Merkmal e ei-
ne s Tatbestand s verwirklicht , aber wegen ihre r offensichtliche n Geringfügig -
keit un d mangel s schädliche r Folge n eine s sozialgefährliche n Charakter s ent -
behrt 1 4 . Ode r aber es wird im Hinblic k auf die Persönlichkei t des Tä ter s von 
dessen Bestrafun g abgesehe n (§ 24 StG) . I m dritte n Fall e wird der Tä t e r we-
gen der für die Gesellschaf t mindergefährliche n Strafta t bestraft . Es mu ß be-
denklic h erscheinen , wenn ein Strafgeset z eine solch e große Reichweit e hat . 

De r Z w e c k d e r S t r a f e besteh t nac h § 23 StG darin , die Gesellschaf t 
vor dem Rechtsbreche r zu schützen , den Verurteilte n an de r Verübun g wei-
tere r Straftate n zu hinder n un d ihn dazu zu erziehen , das ordentlich e Lebe n 
eine s werktätige n Mensche n zu führen , un d dami t zugleich erzieherisc h auc h 
auf die übrigen Mitgliede r der Gesellschaf t zu wirken . 

Soweit das Geset z auf eine n Schut z de r Gesellschaf t vor dem Rechtsbreche r 
abhebt , handel t es sich vor allem u m die Unschädlichmachun g zur Sicherun g 
der Gesellschaf t un d ihre r Ordnung . Da s Strafgeset z 86/5 0 ha t diesen Straf-
zweck kla r un d deutlic h beim Name n genann t un d ha t ausgesprochen , da ß 
es daru m gehe, „de n Fein d des arbeitende n Volkes" unschädlic h zu machen . 
Dies e Formulierun g mußt e fallen, nachde m Chruschtscho w bei der Kriti k an 
dem Regim e Stalin s mi t harte n Worte n gerügt hatte , es hab e frühe r genügt , 
jemande n als „Fein d des arbeitende n Volkes" zu bezeichnen , u m ihn umzu -
bringen . Di e Todesstraf e ist geblieben un d es ist kein wesentliche r Unter -
schied , ob sie angewende t wird „u m den Fein d des arbeitende n Volkes un -
schädlic h zu machen " ode r „u m die Gesellschaf t vor dem Rechtsbreche r zu 
schützen" . 

Di e Auffassung, die Strafe dien e auc h der Vergeltung , wird als typisch 
bourgeoiš e Straftheori e hingestellt , die unvereinba r mi t den Aufgaben des 
Klassenkampfe s sei. Da ß der Vergeltungsgedank e im Volksbewußtsein lebt , 
nie ganz vom Begriff de r Strafe zu trenne n sein wird un d letzte n Ende s auc h 
zum Ausdruc k kommt , wenn die Strafe — wie im sozialistische n Strafrech t 
— in eine r Relatio n zu r Gesellschaftsgefährlichkei t der T a t un d des Täter s 
bemesse n wird, will ma n nich t wahrhaben . 

1 3 Vgl. z. B. Nr . 90/51 , 61/52 , 63/5 3 Sbírka rozhodnut í csl. soud ů [Sammlun g der 
Entscheidunge n der tschechoslowakische n Gerichte] . Prag . 

1 4 Nr . 6 StG B der RSFSR , in deutsche r Übersetzun g herausgegebe n von G a l l a s , 
Sammlun g außerdeutsche r Stralgesetzbüchcr . Bd. 60. Berlin 1953. 
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Man behauptet, im sozialistischen Strafrecht sei die Strafe allein auf indi-
vidual- und generalpräventive Wirkungen ausgerichtet. In den Vordergrund 
wird der Erziehungs- und Besserungsgedanke gestellt. Die Vorstellung, den 
Rechtsbrecher erziehen und bessern zu wollen und Zu können, ist geradezu 
zu einer fixen Idee geworden, wenigstens in der politischen Propaganda, die 
alle strafrechtlichen Ausführungen beherrscht. Ich möchte aber nicht anneh-
men, daß die kommunistischen Machthaber und ihre Strafrechtler dabei in 
ideologische Illusionen abgeglitten sind. Sie wissen genau, daß man einen 
„Kulaken" oder einen Pfarrer, die man einsperrt, nicht „erzieht" oder „bes-
sert". Man kann sie höchstens einschüchtern, mundtot machen, zum Schwei-
gen bringen. Ein Zyniker könnte hier von „sozialer Anpassung" sprechen. 
Kein Mittel eignet sich zur Einschüchterung großer Massen besser als die 
Zwangsverpflichtung zur Arbeit. Darum werden Arbeitsstrafen auch in den 
Mittelpunkt des Straf Systems gestellt und zwar in verschiedenen Formen. 
Nebenbei und nicht zuletzt gewinnt man damit auch billige Arbeitskräfte, 
über die man nach Belieben verfügen kann. Es klingt harmlos und geradezu 
verdienstvoll, wenn man erklärt, mit diesen Strafen wolle man nichts anderes, 
als die Rechtsbrecher dazu zu erziehen, das ordentliche Leben eines werktä-
tigen Menschen zu führen. Dabei übergeht man geflissentlich den Wider-
spruch, der darin liegt, daß der Tä te r einerseits nach seinem Klassenprofil 
beurteilt wird, andrerseits durch die Strafen erzogen und gebessert werden 
soll. Wie kann man auch von einer Erziehung und Besserung des Täters spre-
chen, wenn man gleichzeitig davon ausgeht, daß in der Strafe keinerlei sitt-
liche Wertung liege. Es geht hier nicht um Erziehung und Besserung, sondern 
um Unschädlichmachung und um Einschüchterung und Abschreckung gegen-
über dem einzelnen und der Gesellschaft. Bemerkenswert ist, daß in neuester 
Zeit ein tschechoslowakischer Rechtsdogmatiker von Rang, der sonst sehr 
linientreu ist, erstmals, allerdings mit großen Einschränkungen, eingeräumt 
hat, daß die Strafe — „allerdings nur in geringerem Maße" — auch der Ab-
schreckung diene, „zum Beispiel bei besonders gefährlichen Rückfälligen, 
bei parasitären Elementen und bei Personen, die durch feindliche Elemente 
aus dem Ausland hierher entsandt wurden"15. Davon abgesehen meint er, daß 
die individual-präventive Wirkung der Strafe dahin gehe, den Rechtsbre-
cher zur aktiven Mitwirkung am Aufbau der sozialistischen Gesellschaft zu 
bringen und ihn damit zu einem Menschen zu erziehen, der eine ehrliche 
Beziehung zur Arbeit und Achtung vor den Gesetzen und Regeln des soziali-
stischen Zusammenlebens hat. Die generalpräventive Wirkung der Strafe 
zielt seiner Ansicht nach „im Wege einer negativen Wertung des Täters und 
seiner Ta t durch das Urteil auf eine politische und moralische Isolierung 
des Täters, auf die Schaffung einer gesellschaftlichen Atmosphäre, die einer 
weiteren Begehung von Straftaten ungünstig ist, auf eine Warnung bzw. Ab-
schreckung derer, die einen Hang zum Verbrechen haben, auf eine Aufforde-

15 T o l a r , Jan: Trest úhrnný a souhrnný [Die Gesamtstrafe und die nachträglich ge-
bildete Gesamtstrafe]. Prag 1963, S. 30. 
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rung an die ordentlichen Bürger, sich aktiv am Kampfe gegen die Kriminali-
tät zu beteiligen, sowie auf eine Verbreitung der Überzeugung von der Un-
abwendbarkeit einer gerechten Strafe für jede begangene Straftat." 

Erziehung und Besserung, auch im Sinne sozialer Anpassung, sind in der 
Regel auch in rechtsstaatlicher Sicht als Strafzweck zu billigen. Anderes 
gilt aber, wenn es sich dabei wie hier nur um eine politische Umerziehung 
handelt, um politische Zwangsmaßnahmen, die lediglich dazu dienen, die 
Macht der Partei zu stärken, jede Opposition zu unterdrücken und die Mas-
sen dem politischen Regime gefügig zu machen. 

Das tschechoslowakische Strafgesetz kennt Strafen und Schutzmaßnahmen. 
Von einer echten Doppelspurigkeit kann aber nicht gesprochen werden, weil 
nur die Strafen an die Gesellschaftsgefährlichkeit der Ta t anknüpfen, die 
Schutzmaßnahmen (Schutzheilung, Beschlagnahme einer Sache, Schutzerzie-
hung von Jugendlichen) aber nicht durch eine Straftat ausgelöst werden, son-
dern davon unabhängig den Zweck haben, die Gesellschaft vor Straftaten 
zu schützen, zu denen es in Zukunft kommen könnte. Eine echte Doppelspu-
rigkeit von Strafen und sichernden Maßnahmen könnte insbesondere dann an-
genommen werden, wenn die Besserungsmaßnahme der §§ 43 ff. StG nicht un-
ter den Begriff Strafe fiele, sondern der Strafe als soziale Zweckmaßnahme 
gegenübergestellt würde. Das ist aber nicht der Fall. Die Besserungsmaßnah-
me erfüllt genau dieselben generál- und spezialpräventiven Zwecke wie die 
Strafe. 

Das S t r a f e n s y s t e m umfaßt folgende Strafen: Todesstrafe, Freiheits-
entziehung, Besserungsmaßnahme, Verlust von Ehrentiteln und Auszeichnun-
gen, Verlust des militärischen Ranges, Tätigkeitsverbot, Verfall des Vermö-
gens, Geldstrafe, Verfall einer Sache, Ausweisung. 

Es läge im Geiste des tschechoslowakischen Strafgesetzes, ungeachtet der 
sog. Schutzmaßnahmen alle Strafen als „Maßnahmen" zu bezeichnen, wie 
das ehedem im sowjetischen Strafgesetzbuch und 1921 im italienischen so-
zialistischen Strafgesetzentwurf Ferri geschehen ist. Aber nachdem man in 
der UdSSR von diesem Experiment, das manche nur als Etikettenschwindel 
empfunden haben, wieder abgekommen ist, folgte man dem sowjetischen Vor-
bild und verwendete den Ausdruck Strafe, auch soweit man darunter sichern-
de Maßnahmen aufgefaßt wissen will. Hierdurch wird auch nach außen der 
Unterschied gegenüber den Schutzmaßnahmen gekennzeichnet. 

Die Unterscheidung von Haupt- und Nebenstrafen ist weggefallen. Früher 
konnten die Nebenstrafen nur neben einer Hauptstrafe verhängt werden. 
Jetzt kann fast jede Strafe sowohl selbständig als einzige Strafe als auch ne-
ben einer anderen Strafe verhängt werden. Nur der Verlust von Ehrentiteln 
und Auszeichnungen, der Verlust des militärischen Ranges und der Verfall 
des Vermögens können nur neben der Strafe der Freiheitsentziehung verhängt 
werden. Eine Geldstrafe kann nicht neben einer Besserungsmaßnahme oder 
neben Vermögensverfall, eine Besserungsmaßnahme nicht neben Freiheits-
entziehung verhängt werden. Vom Wegfall der Unterscheidung von Haupt-
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und Nebenstrafen verspricht sich der Gesetzgeber nach der amtlichen Begrün-
dung des Gesetzes, leichter die Möglichkeit zu haben, diejenige Strafe zu ver-
hängen, mit der — im Hinblick auf alle Umstände des Falles und auf die Per-
son des Täters — am besten der mit dieser Strafe verfolgte Strafzweck er-
reicht werden kann. Sehr überzeugend klingt diese Begründung nicht. 

Die Todesstrafe soll künftig als „außerordentliche Strafe nur dann ver-
hängt werden, wenn dies der wirksamste Schutz der Gesellschaft erfordert 
oder wenn keine Hoffnung besteht, daß man den Tä te r durch eine andere 
Strafe erzieherisch beeinflußen kann". In einem politisch orientierten Straf-
recht, in dem der Erziehungszweck der Strafe auf eine politische Einschüch-
terung und politische Umerziehung ausgerichtet ist, müssen diese Worte nicht 
bedeuten, daß die Todesstrafe nur in sehr eingeschränktem Maße anzuwen-
den ist. Die Todesstrafe ist schon seit der Novelle aus dem Jahre 1956 keine 
absolute Strafe mehr, sondern alternativ neben der Freiheitsentziehung vor-
gesehen. Über den Umfang ihrer Anwendung ist nichts bekannt geworden. 

Die „Strafe der Freiheitsentziehung" ist die Sanktion, die — zum Teil al-
ternativ — in allen Strafbestimmungen vorgesehen ist. Sie ist „ein leicht an-
wendbarer Maßstab für die Grade der Gesellschaftsgefährlichkeit der einzel-
nen Arten strafbarer Tätigkeit"1 6 . Die Höchstdauer der Freiheitsentziehung 
wurde durch das neue Strafgesetz von 25 Jahren auf 15 Jahre herabgesetzt 
mit der Begründung, daß eine länger als 15 Jahre dauernde Haftstrafe in vie-
len Fällen die erzieherische Wirkung der Strafe zunichte mache. Mit der glei-
chen Begründung wurde schon durch die Strafgesetznovelle aus dem Jahre 1956 
die lebenslange Freiheitsentziehung beseitigt und durch eine Höchstfreiheits-
strafe von 25 Jahren ersetzt. Es gibt nach sowjetischem Vorbild nur eine ein-
heitliche Freiheitsstrafe. Die Differenzierung dieser Strafart erfolgt ledig-
lich durch Verwaltungsvorschriften, in denen bestimmt wird, in was für Bes-
serungsanstalten die Strafe zu vollstrecken ist. Die Freiheitsentziehung we-
gen sehr schwerer Straftaten und an besonders gefährlichen Rückfälligen 
wird in besonderen Besserungsanstalten vollstreckt. Die Freiheitsentziehung 
an Jugendlichen wird in besonderen Jugendbesserungsanstalten vollstreckt. 
Bezeichnend ist, daß alle Besserungsanstalten nicht Einrichtungen des Justiz-
ministeriums, sondern des Innenministers (bei Soldaten des Ministeriums für 
nationale Verteidigung) sind. In allen Besserungsanstalten besteht Arbeits-
zwang. Leitsatz für den Strafvollzug ist, „den Verurteilten systematisch dazu 
zu erziehen, das ordentliche Leben eines werktätigen Menschen zu führen". 

Von besonderem Interesse ist die Besserungsmaßnahme, die im Gesetz un-
ter den Strafen genannt wird und als solche gilt. Sie besteht darin, daß der 
Tä te r während der Strafzeit, die zwei Monate bis zu einem Jahr dauern kann, 
zwar in Freiheit, aber unter den vom Gericht festgesetzten Bedingungen ge-
gen einen um 10—25 v. H. verminderten Arbeitslohn ihm vorgeschriebene, 
meist niedrige Arbeiten verrichten muß. Das Gericht darf diese Strafe nur 
gegen arbeitsfähige Personen verhängen, sofern das Strafgesetz in seinem 

16 T o l a r (s. Anm. 15) S. 25. 
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besonderen Teile diese Strafe vorsieht und dem Gericht diese Strafe anstelle 
der Freiheitsentziehung ausreichend erscheint, um den Täter bessern zu kön-
nen. Wenn der Verurteilte die vorgeschriebenen Arbeiten nicht frist- oder ord-
nungsgemäß ausführt, kann das Gericht die Besserungsmaßnahme in eine Frei-
heitsentziehung umwandeln. Es scheint, daß die Strafe der Besserungsmaß-
nahme in der Praxis häufig dazu mißbraucht wird, politisch unbequeme Per-
sonen gefügig zu machen und damit zugleich billige Arbeitskräfte für beson-
dere Aufgaben zu gewinnen. 

Der Gedanke der B e w ä h r u n g findet Ausdruck in folgenden Einrich-
tungen: in der bedingten Verurteilung, in der bedingten Entlassung und in 
dem Absehen vom Vollzug eines Sträfrestes beim Tätigkeitsverbot (Berufs-
verbot). Wenn das Gericht auf eine höchstens zweijährige Freiheitsentzie-
hung erkennt, kann es den Angeklagten bedingt verurteilen: die Vollstrek-
kung der Strafe wird ausgesetzt und dem Verurteilten wird eine Probezeit 
von einem Jahre bis zu fünf Jahren gewährt; wenn der Tä te r innerhalb die-
ser Bewährungszeit „das Leben eines werktätigen Menschen geführt hat", 
wird die Verurteilung als ungeschehen betrachtet. Er gilt als nicht vorbe-
straft. Die bedingte Verurteilung besteht darin, daß der Verurteilte nach 
Verbüßung der halben Strafzeit entlassen wird; das Gericht setzt eine Bewäh-
rungsfrist von einem Jahre bis zu sieben Jahren fest; bewährt sich der Ver-
urteilte innerhalb dieser Frist, wird die Verurteilung hinsichtlich des nicht 
verbüßten Strafrestes als ungeschehen betrachtet. Ähnliches gilt sinngemäß 
für das Tätigkeitsverbot. Voraussetzung für die bedingte Entlassung ist, daß 
der Verurteilte während des Strafvollzugs „durch musterhaftes Verhalten 
und durch eine ehrliche Einstellung zur Arbeit eine Besserung gezeigt hat 
und von ihm erwartet werden kann, daß er in Zukunft das ordentliche Leben 
eines werktätigen Menschen führen wird". 

Ähnliche Bewährungsinstitute wie die bedingte Verurteilung und die be-
dingte Entlassung gibt es auch in den Ländern des freien Westens. Bezeich-
nend für die vorliegende Regelung ist aber, daß die Bewährung fast aus-
schließlich am Maßstab der Arbeitsleistung gemessen wird. Das birgt die Ge-
fahr in sich, daß die Bewährung zur Aussetzung der Arbeitskraft mißbraucht 
wird17 und damit den Sinn verliert, den man ihr in einem Rechtsstaat bei-
mißt. 

In der amtlichen Begründung der neuen Strafprozeßordnung wird ausge-
führt: „Die erreichte Stufe der Entwicklung unserer Gesellschaft ermöglicht 
eine Vertiefung der sozialistischen Demokratie auch auf dem Gebiete der 
Strafgerichtsbarkeit. Sie ermöglicht es insbesondere auch, die wachsende Ak-
tivität der Werktätigen für eine weitere Einschaltung ihrer g e s e l l -
s c h a f t l i c h e n O r g a n i s a t i o n e n in die auf eine Verminderung und 
stufenweise Liquidation der Kriminalität gerichtete Tätigkeit der staatlichen 

Vgl. B a r t o n - W e i l : Salariat et contrainte en Tchécoslovaquie. Paris 1956, S. 291 ff. 
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Organe zu nutzen." Dieser Satz beruht auf einem Beschluß des Zentralkomi-
tees der KPCS vom 8. Dezember 1960, der richtungweisend für die Einschal-
tung der sog. gesellschaftlichen Organisationen in die Strafgerichtsbarkeit 
war. Er fand in das Gesetz Eingang: „Alle Organe, die im Strafverfahren tä-
tig sind, arbeiten in weitestem Maße mit den gesellschaftlichen Organisatio-
nen zusammen und nutzen deren erzieherischen Einfluß." (§ 2 Abs. 7 StPO) 

Bei diesen Organisationen handelt es sich um die „Revolutionäre Gewerk-
schaftsbewegung", die landwirtschaftlichen Einheitsgenossenschaften und den 
Tschechoslowakischen Jugendverband. Das Gesetz beschränkt sich auf diese 
Organisationen, weil sie — nach der amtlichen Begründung der Strafprozeß-
ordnung — die wichtigsten und größten gesellschaftlichen Massenorganisa-
tionen sind, die am erfolgreichsten die ihnen zugewiesenen Aufgaben zu er-
füllen vermögen. 

Diese Organisationen haben das Recht, zur Verhandlung einer Sache vor 
dem Bezirksgericht einen „gesellschaftlichen Ankläger" und einen „gesell-
schaftlichen Verteidiger" zu bestellen, die in der Verhandlung den Stand-
punkt der Werktätigen zur Begehung der Straftat, zur Person des Täters und 
zu den Möglichkeiten seiner Besserung darlegen. Sie sind nicht Gehilfen des 
Verteidigers oder des Prokurators, sondern treten im Prozeß neben diesen 
auf und haben prozessual eine völlig selbständige Stellung. Sie sind nach 
der neuen Strafprozeßordnung18 befugt, die Strafverfolgungsorgane auf Fälle 
der Verletzung der sozialistischen Gesetzlichkeit aufmerksam zu machen, 
die Einleitung der Strafverfolgung anzuregen und sich an der Verhandlung 
förmlich zu beteiligen; sie haben das Recht, in die Akten Einsicht zu nehmen, 
Beweisanträge und andere Anträge zu stellen, an der mündlichen Verhand-
lung teilzunehmen, dort den zu vernehmenden Personen Fragen zu stellen 
und Schlußvorträge zu halten. Das Gericht kann auf ihren Antrag hin auf 
eine Besserungsmaßnahme oder anstelle der Freiheitsentziehung auf eine an-
dere Strafe erkennen, von der Strafverfolgung oder Bestrafung absehen oder 
einen bedingten Aufschub der Strafvollstreckung gewähren. Die gesellschaft-
lichen Organisationen wirken bei der Vollstreckung der Besserungsmaßnah-
me oder bei der Erziehung der bedingt verurteilten oder bedingt entlasse-
nen Personen mit und tragen dazu bei, daß der Verurteilte das ordentliche 
Leben eines werktätigen Menschen lebt. Sie können auch ein Gnadengesuch 
für den Verurteilten einbringen und die Tilgung der Verurteilung beantragen. 

Die gesellschaftlichen Organisationen können auch eine „ B ü r g s c h a f t 
für die Besserung des Tä te r s" übernehmen. Sie verbürgen sich damit für eine 
Umerziehung und Besserung des Beschuldigten und haben dafür zu sorgen, 
daß er den durch seine Straftat verursachten Schaden ersetzt und wiedergut-
macht. Wenn die angebotene Bürgschaft vom Gericht angenommen wird, 
wirkt sie sich dahin aus, daß der Beschuldigte in Freiheit belassen oder aus 
der Haft entlassen wird, das Gericht von der Bestrafung absieht, die Sache 

18 Vgl. §§ 24 Abs. 1, 26, 58 Abs. 1, 61, 64, 77 Abs. 1 StG; §§ 4—6, 8, 17, 73, 163 
Abs. 4, 174 Abs. 3, 186, 188 Abs. 2, 329—332, 337 Abs. 2, 350 StPO. 
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an das örtliche Volksgericht verweist, den Verurteilten bedingt entläßt oder 
ihm den Rest der noch nicht voll verbüßten Strafe des Tätigkeitsverbots er-
läßt. Der Gesetzgeber erwartet, daß die erziehliche Einwirkung des Kollek-
tivs auf den Einzelnen so stark ist, daß der Zweck, der sonst mit der gericht-
lichen Strafe angestrebt wird, auf diese Weise wirksamer erreicht werden 
kann. 

Der Einschaltung der gesellschaftlichen Organisationen in das Strafverfah-
ren ist ein überaus interessantes Experiment. Es ist bedauerlich, daß die Po-
litisierung der Justiz und der Strafrechtswissenschaft in der CSSR eine echte, 
objektive Diskussion über diese Neuerung und ihre Auswirkungen unmöglich 
macht. Wenn es sich bei den gesellschaftlichen Organisationen nicht um po-
litische handeln würde, wäre vielleicht mancher Ansatzpunkt für eine be-
achtliche Neuerung gegeben. So aber ist zu befürchten, daß der Beschuldigte 
der ordentlichen Gerichtsbarkeit entzogen wird und in die Fänge von politi-
schen Parteistellen gerät, die einen politischen Druck auf ihn ausüben, und 
denen er dann auf Gnade und Verdeih ausgeliefert ist. 

Noch schwerwiegender ist die Zurückdrängung der ordentlichen Strafge-
richtsbarkeit durch die sogenannten ö r t l i c h e n V o l k s g e r i c h t e . Die-
se sind zwar in die ordentliche Gerichtsorganisation eingebaut19, haben aber 
nach unseren Rechtsbegriffen den Charakter höchstens von politischen 
Schiedsstellen. Sie gehen auf die sogenannten Kameradengerichte zurück, die 
ihr Entstehen einer Lieblingsidee Chruschtschows verdanken. Sie wurden in 
der CSSR im Jahre 1959 nach sowjetischem Vorbild in verschiedenen Betrie-
ben als „gewählte gesellschaftliche Organe der Arbeiter" gebildet, und ent-
schieden — ohne rechtliche Grundlage — in einer Besetzung mit fünf Be-
triebsangehörigen über kleinere Verstöße von Betriebsangehörigen gegen die 
Rechtsordnung und Arbeitsdiziplin. Im Frühjahr 1960 begann das Politbüro 
in Prag mit der Vorbereitung eines Gesetzes über Kameradengerichte. In 
der neuen Verfassung vom 11. Juli 1960 wurden diese Gerichte bereits unter 
dem Namen „örtliche Volksgerichte" vorgesehen. Es wurde ihnen die Auf-
gabe zugewiesen, die Teilnahme der Werktätigen an der Ausübung der Ge-
richtsbarkeit in den Gemeinden und an den Arbeitsstätten zu vertiefen und 
zur Festigung der sozialistischen Gesetzlichkeit, zur Sicherung der gesell-
schaftlichen Ordnung und der Regeln des sozialistischen Zusammenlebens 
beizutragen. Im Frühjahr 1961 bekamen die Kameradengerichte unter dem 
Namen „örtliche Volksgerichte" eine rechtliche Grundlage20. Seither fun-
gieren sie als „Organe der Werktätigen in den Gemeinden und an Arbeits-
stätten". Sie werden von den Nationalausschüssen und der Revolutionären 
Gewerkschaftsbewegung errichtet. Die Richter werden auf öffentlichen Ver-
sammlungen gewählt. Wenn ein Richter „seine richterlichen Pflichten nicht 
erfüllt oder aus einem anderen Grunde das Vertrauen der Werktätigen ver-

19 Vgl. Art. 98 Abs. 2, 101 Verf.; § 1 Ges. v. 26.6. 1961, Nr. 62 Sb. über die Organi-
sation der Gerichte. 

20 Gesetz vom 18.4.1961, Nr. 38 Sb. über die örtlichen Volksgerichtc. 
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liert", wird er wieder abgewählt . Die örtliche n Volksgerichte entscheide n 
an Arbeitsstätte n über kleiner e Straftate n und über Verfehlungen von Be-
triebsangehörigen , in den Gemeinde n über solche Rechtsverletzunge n von 
Gemeindeangehörigen . De r Prokurato r sowie das Bezirks- und Kreisgerich t 
könne n Strafsache n an das zuständig e örtlich e Volksgericht zur Verhand -
lung und Entscheidun g abtreten . Die örtliche n Volksgerichte erkenne n auf 
folgende Strafen : Ermahnung , öffentlich e Rüge, Geldbuß e bis zu 500 Kčs, 
Wiedergutmachun g durc h Lohnabzu g bis zu 15 v. H. auf höchsten s drei Mo-
nat e und Versetzun g in einen andere n Arbeitssektor auf die Daue r von sechs 
Monaten . Gegen die Entscheidunge n der örtliche n Volksgerichte ist die Be-
rufung an das Bezirksgerich t gegeben. 

Die klassische marxistisch e Doktri n hatt e eine wachsend e Beteiligun g der 
Massen an der Rechtspfleg e und eine Durchbrechun g des Rechtssprechungs -
monopol s der Gericht e gefordert und für die letzte Etapp e der Entwicklun g 
des Kommunismu s ein Verschwinden des Staate s und seiner Gericht e erwar-
tet . Es könnt e den Anschein haben , daß das Geset z über die örtliche n Volks-
gericht e ein Markstei n auf diesem Wege sei. Aber der Schein , trügt . De r Staat 
ist nach Übernahm e der Mach t durc h die Kommuniste n nich t schwächer , son-
dern stärker geworden . Wenn die Gericht e abgebaut werden , geschieh t das 
nicht , weil die Mensche n von kommunistische m Geist e durchdrunge n so ge-
läuter t sind, daß die Gericht e entbehrlic h werden . Nein , der Abbau der Ge -
richt e ist vielmehr darau f zurückzuführen , daß die allgemein e Reglementie -
run g so tief in das Leben aller Bürger eingreift , daß es unmöglic h erschein t 
mit gerichtliche n Strafen die Einhaltun g aller „Regel n des sozialistischen Zu -
sammenlebens " zu erzwingen . Ma n bedenk e zum Beispiel, wie zahlreic h und 
weitreichen d die Forderunge n der Arbeitsdisziplin sind oder wie leicht der 
einzeln e gegen die Vorschriften zum Schutz e des sozialistische n Eigentum s 
und der sozialistischen Wirtschaf t verstößt ! Es ist unmöglich , alle diese Ver-
stöße, die meist nu r durc h das politisch e Regime bedingt sind, in einem förm-
lichen Strafverfahre n vor dem Bezirksgericht , Kreisgerich t und Oberste n Ge -
rich t zu ahnden . De r total e Staa t brauch t wendigere Maßnahme n als die 
der Gerichte . Daz u kommt , daß die Parte i sich durc h die Gericht e in ihre r 
unumschränkte n Machtfüll e beeinträchtig t fühlt und ein gewisses Mißtraue n 
gegen sie nich t verliert ; zuma l da die Richte r auch in einem Staate , in dem 
sie einer Parte i unterstell t und von ihr abhängi g sind, noc h zu Gedankengän -
gen, die die Parte i als objektivistisch ablehnt , neigen , weil jeder Richte r na-
turgemä ß imme r wieder zu rechtsstaatliche m Denke n tendiert 21. 

Vgl. die Kriti k des tschechoslowakische n offiziellen Kommunistische n Parteiorgan s 
„Rud é Právo " vom 26. 7. 1957 an den tschechoslowakische n Gerichten , wonac h diese 
„vo m Oberste n Gerich t bis zum Bezirksgerich t herab " in einigen Fälle n nich t als 
Organ e der Diktatu r des Proletariat s gehandel t hätte n un d ihr e erzieherisch e 
Funktion , die ja nu r Arbeiter n un d andere n Werktätigen , nich t aber Feinde n un d 
asozialen Schmarotzer n zugut e komme n solle, mißverstande n hätten . 
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In einem Staate, in dem die Schutzfunktionen des Rechts und der Gerichts-
barkeit abgebaut werden und die Strafjustiz zu einem Werkzeug der Politik 
erniedrigt wird, spielt der Grundsatz der G e w a l t e n t r e r i n u n g keine 
Rolle mehr. Er wird darum auch in der tschechoslowakischen Rechtslehre als 
„ein Überbleibsel aus der Zeit der Monarchie" abgelehnt. In einem kommuni-
stischen Staate entscheidet nach dieser Rechtslehre in allen Dingen nur der 
Wille des Volkes, der einheitlich sei und nicht von verschiedenen Organen 
des Staates verschieden festgestellt oder ausgelegt werden könne. Der Wille 
des Volkes aber komme am reinsten zum Ausdruck in dem Willen des fort-
schrittlichsten Teils der werktätigen Bevölkerung, der Kommunistischen Partei. 
Dazu ist zu sagen: in der Tat , eine Trennung von Gesetzgebung, Rechtsprechung 
und Verwaltung ist nur eine sinnlose dogmatische Spielerei, wenn diese Ge-
walten der gleichen Diktatur einer einzigen politischen Partei unterliegen. 

Wenn die Rechtsprechung nur als ein Zweig der von der Kommunistischen 
Partei gelenkten unteilbaren Staatsgewalt angesehen wird, kann es keine un-
abhängigen Richter geben. Der Grundsatz der U n a b h ä n g i g k e i t d e r 
R i c h t e r beruht ja gerade darauf, daß die rechtsprechenden Organe frei 
nicht nur von Einflüssen der Verwaltung, sondern auch von jedem anderen 
Einfluß als dem des Gesetzes sind. Die sachliche Unabhängigkeit des Richters 
findet bei uns ihre Ergänzung durch Garantien für die persönliche Rechts-
stellung des Richters; er kann wider seinen Willen nur kraft richterlicher 
Entscheidung seines Amtes enthoben oder in eine andere Stelle oder in den 
Ruhestand versetzt werden. Die neue tschechoslowakische Verfassung spricht 
zwar auch von unabhängigen Richtern, ähnlich wie das in westlichen Verfas-
sungen der Fall ist. Nach Art. 98 Verf. üben unabhängige Volksgerichte die 
Gerichtsbarkeit aus und nach Art. 102 Abs. 1 Verf. sind die Richter „bei der 
Ausübung ihrer Funktionen unabhängig und nur an die Rechtsordnung des 
sozialistischen Staates gebunden". Diese Artikel zeigen, daß man mit gleichen 
Worten doch verschiedene Sprachen sprechen kann und daß nicht der Wort-
laut, sondern der Geist einer Verfassung und ihre praktische Anwendung ent-
scheidend sind. In der tschechoslowakischen Rechtslehre wird mit grotesker 
Dialektik dargelegt, daß die Unabhängigkeit der Richter nur in den kom-
munistischen, nicht aber in den „imperialistischen Staaten" (worunter die 
Staaten des freien Westens verstanden werden) gewährleistet sei. Unabhän-
gigkeit der Gerichte bedeute Unabhängigkeit von anderen staatlichen Orga-
nen, aber nicht etwa Unabhängigkeit vom sozialistischen Staate. „Die Wähl-
barkeit der Richter und die unmittelbare Teilnahme von Volksrichtern an 
der Ausübung der Gerichtsbarkeit ist die stärkste Garantie für die Unabhän-
gigkeit der Gerichte. Damit wird das Recht und die Pflicht der Richter fest-
gelegt, aus innerer Überzeugung auf Grund ihres sozialistischen Rechtsbe* 
wußtseins und in voller Übereinstimmung mit der Rechtsordnung zu ent-
scheiden. Das Gericht ist bei jeder Entscheidung der Vollstrecker des Willens 
des arbeitenden Volkes. Die Gerichte als Organe des Staates dürfen keinem 
anderen Ziele als dem Aufbau des Sozialismus dienen, sie dürfen keine an-
dere Politik als die einheitliche staatliche Politik, wie sie durch die Kommu-
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nistische Partei der CSSR und durch die Regierung bestimmt wird, Zur Gel-
tung bringen22." Im Zusammenhang damit verdient die Äußerung des Justiz-
ministers Dr. Škoda23 Erwähnung: „Die Kommunistische Partei bestimmt die 
Leitung und die Aufgaben der Gerichte und sorgt für die Wahl, Ernennung 
und Erziehung der Richter. Sie überwacht laufend die Anwendung des Prin-
zips der sozialistischen Gesetzlichkeit." 

Man geht also davon aus, daß eine Person, die von den kommunistischen 
Wahlorganen gerade wegen ihrer parteitreuen Gesinnung zum Richter ge-
wählt wird, von der Partei laufend überwacht wird und von ihren Wahlorga-
nen auch wieder abgesetzt werden kann24, der ideale, wahrhaft unabhängige 
Richter sei, weil er der Partei treu ergeben ist und darum von allen objekti-
vistischen Gedankengängen und Einflüssen unabhängig ist. Welch eine Ver-
kehrung der Begriffe! Der frühere tschechoslowakische Innenminister Baci-
lek25 hat ganz unverblümt erklärt: „Die Frage, wer schuldig und wer unschul-
dig ist, wo die Fehler und Irr tümer aufhören und wo die strafrechtliche Ver-
antwortung beginnt, wird letzten Endes von der Partei, unterstützt durch die 
Organe der Staatssicherheit, gelöst." Die großen Vollmachten der Staatssi-
cherheitsorgane und das Gewicht ihrer Tätigkeit beeinträchtigen schwer die 
Unabhängigkeit der Richter. Man denke zum Beispiel an die Fälle, in denen 
angeklagte Geistliche unter dem Eindruck polizeilicher Vorbehandlung in 
kommunistischem Jargon unvorstellbare Straftaten eingestanden haben. Die 
Ungeheuerlichkeit der gestandenen Verbrechen und die Unwahrscheinlichkeit 
der Geständnisse hätten bei einem unabhängigen Richter so große Zweifel 
an der Haltbarkeit der Anklage hervorgerufen, daß er sich nicht hätte für 
einen Schuldspruch entscheiden können. Innenminister Bacilek ist inzwischen 
bei innerpolitischen Machtkämpfen angeblich als Stalinist geopfert worden 
und die neue Strafprozeßordnung hat — unter dem Eindruck der Vorwürfe 
Chruschtschows gegen die stalinistische Polizei — auf die richterliche Be-
weiswürdigung gegenüber polizeilichen Vernehmungsprotokollen und Ge-
ständnissen des Angeklagten größeren Wert gelegt26. Aber der vielfältig be-
stimmende Einfluß der Partei auf die Rechtsprechung ist nicht nur geblieben, 
sondern ist — wie die vorstehenden Abschnitte gezeigt haben — durch die 
neue Strafgesetzgebung sogar noch verstärkt worden. Der Richter hat wei-
terhin das Gesetz nicht nach den Erfordernissen der Rechtslogik anzuwen-
den, sondern als Ausdruck der Politik der Partei und der Regierung, als po-
litische Direktive zu vollstrecken. Unter diesen Umständen kann von einer 
richterlichen Unabhängigkeit, gemessen an den Maßstäben rechtsstaatlicher 
Begriffe, keine Rede sein. 
22 Tschechoslowak. Strafrecht (s. Anm. 10) S. 269. 
23 Rudé Právo (s. Anm. 8) vom 24. 7. 1958. 
24 Vgl. § 49 Ges. v. 26.6.1961, Nr. 62 Sb. über die Organisation der Gerichte; § 9 

Abs. 4 Ges. v. 18. 4. 1961, Nr. 38 Sb. über die örtlichen Volksgerichte; § 50 RegVO 
v. 6. 7. 1961, Nr. 63 Sb. Richterwahlordnung. 

25 Erklärung vom 17. 12. 1952 auf der Konferenz der KPCS, zitiert nach dem Rudé 
Právo vom 18. 12. 1952. 

26 Vgl. insbes. §§ 2 Abs. 5, 91 ff., 167 StPO. 
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